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Beschluss 

Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Fürth folgende Haushaltssatzung: 

5 1 

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen 255.247.395 f 
und Ausgaben mit 255.247.395 4 

und 

im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen 41.624.362 f 
und Ausgaben mit 41.624.362 f 

ab. 

2. Der Wirtschaftsplan 2008 des Sondervermögens Klinikum wird hiermit festgesetzt. Er schließt 

a) nach dem Erfolgsplan 

mit Erträgen von 9.557.300 f 
mit Aufwendungen von 10.233.600 E 

öffentlich 
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b) nach dem Vermögensplan 

mit Einnahmen und Ausgaben von 4.639.560 

ab. 

3. Der Wirtschaftsplan 2008 des Stadtentwässerungsbetriebes Fürth (StEF) wird hiermit festgesetzt. Er 
schließt 

a) nach dem Erfolgsplan 

mit Ertragen von 25.931.950 f 
mit Aufwendungen von 24.182.500 4 

b) nach dem Vermögensplan 

mit Einnahmen und Ausgaben von 28.933.450 4 

ab. 

4. Der Wirtschaftsplan 2008 des Sondervermögens Gebäudewirtschaft Furth wird hiermit 
festgesetzt. Er schließt 

a) nach dem Erfolgsplan 

mit Erträgen von 19.363.100 € 
mit Aufwendungen von 19.41 3.900 f 

b) nach dem Vermögensplan 

mit Einnahmen und Ausgaben von 1 13.000 € 

ab. 

5. Der Wirtschaftsplan 2008 des Sondervermögens Städtisches Altenpflegeheim wird hiermit 
festgesetzt. Er schließt 

a) nach dem Erfolgsplan 

mit Erträgen von 4.01 1.600 f 
mit Aufwendungen von 4.003.600 f 

b) nach dem Vermögensplan 

mit Einnahmen und Ausgaben von 263.100 f 

ab. 
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§ 2 

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen- und ~nvestitionsforderun~smaßnahmen wird 

auf 8.207.000 f 
festgesetzt. 

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für lnvestitionen und lnvestitionsfordermaßnahmen des 
~ondervermogens Klinikum wird 

auf 1.080.000 E 
festgesetzt. 

3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen- und Investitionsförderungsmaßnahmen des 
Stadtentwasserungsbetriebes Fürth (StEF) wird 

auf 18.105.000 E 
festgesetzt. 

4. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen- und Investitionsförderungsmaßnahmeri des 
Sondervermögens Gebaudewirtschaft Fürth wird 

auf 89.700 E 
festgesetzt. 

5. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen- und Investitionsförderungsmaßnahmen des 
Sondervermögens Städtisches Altenpflegeheim wird 

auf 160.000 E 
festgesetzt. 

§ 3 

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird 

auf 21.322.000 E 
festgesetzt. 

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan (Vermögensplan) des 
Sondervermögen Klinikum wird 

auf 10.000.000 E 
festgesetzt. 
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I. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan (Vermögensplan) des 
Stadtentwässerungsbetriebes Fürth (StEF) wird 

tuf 
estgesetzt. 

I) Die Hebesätze für die Grundsteuer werden wie folgt festgesetzt: 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 
b) für die Grundstücke (B) 

!) Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird auf 
festgesetzt. 

I. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird 

iuf 
'estgesetzt. 

!. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Sondervermögen Klinikum zur rechtzeitigen Leistungvon 
Ausgaben nach dem ~irtschaftsplan wird 

iuf 
'estgesetzt. 

I .  Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Stadtentwässerungsbetrieb Fürth (StEF) zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird 

iuf 
'estgesetzt. 

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Sondervermögen Gebäudewirtschaft Fürth zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird 

iuf 
festgesetzt. 

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Sondervermögen Städtisches Altenpflegeheim zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird 

auf 650.000 E 
festgesetzt. 
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Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2008 in Kraft. 

& Eintrag in die Niederschrift 

III. POAISD zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für RpA, Ref. II, Käm 

IV. Käm 

Fürth, 05.12.2007 

Unterschrift der/ es Vors enden s 
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